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Verena Seemann, Deutsche Emissionshandelsstelle, Berlin

Gutschriften aus Klimaschutzprojekten im 
europäischen Emissionshandel ab 2013
Grundsätzlich können Gutschriften aus Projekten des Clean Develop-
ment Mechanism (Certified Emission Reductions, CERs) und Joint Imp-
lementation (Emission Reduction Units, ERUs) auch in der dritten Han-
delsperiode 2013 bis 2020 genutzt werden. Solche aus Nuklear- sowie 
Projekten der Land- und Forstwirtschaft bleiben allerdings weiterhin 
vom Einsatz im europäischen Emissionshandel (EU-ETS) ausgeschlos-
sen. Für eine Nutzung ab 2013 zur Abgabe im EU-ETS müssen die 
Gutschriften auf Antrag der Kontobevollmächtigten im Unionsregister 
in allgemeine Emissionsberechtigungen (European Allowances, EUAs) 
oder von Luftverkehrsbetreibern in Luftverkehrsberechtigungen (EUAAs) 
umgewandelt werden. 

Die umtauschbare Menge an CERs 
und ERUs ist auf eine bestimm-
te Höhe begrenzt. Bestandsanlagen 
in Deutschland mit einer Zuteilung 
für 2008 bis 2012 dürfen 22 Prozent 
der kostenlosen Zuteilungsmenge für 
den Umtausch verwenden, soweit der 
Anteil nicht schon zur Erfüllung der 
Abgabepflicht für die Emissionen in 
der zweiten Handelsperiode genutzt 
wurde. Die Anzahl der noch zum 
Umtausch zugelassenen Gutschriften 
reduziert sich also um den bereits von 
2008 bis 2012 verwendeten Anteil. 

Für Neuanlagen und neu in den 
Emissionshandel einbezogene Anla-
gen ohne eine Zuteilung in 2008 bis 
2012 können für die Jahre 2013 bis 
2020 CERs und ERUs in Höhe von 
4,5 Prozent der jeweils geprüften 
Emissionen eingesetzt werden. Luft-
fahrzeugbetreiber können insge-
samt 1,5 Prozent ihrer für die Han-
delsperiode 2013 bis 2020 abzuge-
benden Emissionszertifikate in Form 
von CERs und ERUs ausgleichen. 
Zusätzlich können Luftfahrzeugbetrei-
ber bis zu 15 Prozent der Menge an 
Berechtigungen, die für 2012 abzu-
geben waren, mit Gutschriften abde-
cken, soweit dieser Anteil nicht schon 
für die Abgabe 2012 genutzt wurde. 
Diese Regelung gilt nur für Luftfahr-
zeugbetreiber und nicht für statio-
näre Anlagen; sie wird wegen einer 
noch nicht in Kraft getretenen anders-

lautenden EU-Verordnung allerdings 
eventuell bald nicht mehr anwendbar 
sein. Voraussichtlich werden diese 
auf die tatsächlichen Emissionen der 
Jahre 2012 (Luftverkehr) beziehungs-
weise 2013 bis 2020 bezogenen Men-
gen anteilig jahresbezogen einsetzbar 
sein und sich über die Jahre bis 2020 
addieren. 

Anlagen mit Kapazitätserweiterun-
gen dürfen nach der EU-Verordnung 
wahrscheinlich entweder 22 Prozent 
der Zuteilung der zweiten Handelspe-
riode oder 4,5 Prozent der verifizierten 
Emissionen der dritten Handelsperio-
de an Gutschriften umtauschen, je 
nachdem welcher Wert für sie günsti-
ger ausfällt. Anlagen mit Zuteilung für 
2008 bis 2012, die neu in den Emis-
sionshandel aufgenommene Aktivi-
täten ausführen, dürfen voraussicht-
lich ebenfalls Gutschriften in Höhe 
von entweder der Nutzungsquote für 
Bestandsanlagen oder für Neuanla-
gen in die Handelsperiode 2013 bis 
2020 übertragen.

Gutschriften aus Minderungen bis 
zum 31. Dezember 2012

CERs und ERUs für Minderungen 
bis Ende 2012 - also solche aus der 
ersten Kyoto-Verpflichtungsperiode 
2008 bis 2012 - können daher auch in 
der dritten Handelsperiode zur Erfül-
lung der Abgabeverpflichtung im 

europäischen Emissionshandel einge-
setzt werden.  Für den erforderlichen 
Umtausch in Emissions- oder Luftver-
kehrsberechtigungen (EUAs bezie-
hungsweise EUAAs) gilt eine Frist bis 
zum 31. März 2015. Daraus folgt aber 
auch, dass sich für Neuanlagen ein-
schließlich Luftverkehr die Nutzungs-
quote in Höhe von 4,5 Prozent bezie-
hungsweise 1,5 Prozent  für Gut-
schriften aus  Minderungen bis 2012 
nur aus den Emissionen der Jahre 
2013 und 2014 ableiten lässt. 

Allerdings bestehen für bestimm-
te Gutschriften Restriktionen beim 
Umtausch. So gelten Beschränkun-
gen für ERUs aus Projekten mit Aus-
wirkungen auf emissionshandels-
pflichtige Anlagen (Problem: Doppel-
zählung). ERUs können nur dann auf 
Emissionshandelskonten des Unions-
registers gehalten werden und sind 
damit auch nur dann im Emissions-
handel verwendbar, wenn sie vor dem 
1. Januar 2013 ausgeschüttet worden 
sind. Der Ausschüttungszeitpunkt ist 
anhand der Seriennummern der Gut-
schriften allerdings nicht festzustel-
len. Da bei deutschen Projekten die 
Anrechnung von Minderungen  bei 
Auswirkungen auf Anlagen im Emis-
sionshandel schon gesetzlich ausge-
schlossen ist, führt diese Regelung 
für ERUs aus Projekten in Deutsch-
land zu keinen Problemen. 
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 Gutschriften aus JI-Projekten in 
solchen Anlagen, die ab 2013 emis-
sionshandelspflichtig geworden sind, 
dürfen nur dann im EU-Bereich des 
Unionsregisters gehalten werden, 
wenn sie vor dem 30. April 2013 aus-
geschüttet wurden. Beispielswei-
se unterfallen CO2 und perfluorierte 
Kohlenwasserstoffe bei der Alumini-
umherstellung oder Kohlendioxid und 
Distickstoffoxid aus bestimmten Anla-
gen der chemischen Industrie erst seit 
2013 dem Emissionshandel. Folglich 
sind ERUs aus Projekten zur Minde-
rung dieser Emissionen in den ent-
sprechenden Anlagen, die vor dem 1. 
Januar 2013 ausgeschüttet wurden, 
grundsätzlich weiterhin einsetzbar, es 
sei denn, sie wurden erst nach dem 

Fristablauf ausgegeben.
Ebenfalls problematisch sind nach 

dem 31. Dezember 2012 erzeugte 
ERUs für Emissionsminderungen im 
Zeitraum 2008 bis 2012 aus einem 
Land ohne eine Verpflichtung in der 
zweiten Verpflichtungsoperiode 2013 
bis 2020 (zum Beispiel Russland; die 
Ukraine hat eine Verpflichtung über-
nommen, deren Ratifizierung aber 
noch aussteht). Diese Gutschriften 
sind nur dann im europäischen Emis-
sionshandel zugelassen, wenn die 
Emissionsminderungen vom JI Auf-
sichtsausschuss (JISC) verifiziert wur-
den oder, falls dies nicht möglich ist, 
der Minderungszeitpunkt bis Ende 
2012 durch eine Verifizierung des Pro-
jekts von einer vom JISC akkreditier-
ten sachverständigen Stelle nachge-
wiesen wurde. 

Gutschriften für Minderungen ab 
dem 1. Januar 2013

Gutschriften aus CDM- und JI-
Projekten mit Registrierung bis ein-
schließlich 31. Dezember 2012 sind 
grundsätzlich bis Ende 2020 nutz-
bar. Die Ausschüttung von entspre-
chenden ERUs hängt jedoch von der 
Festlegung der generellen nationalen 
Emissionsmengen (AAUs) ab, die im 
Rahmen der internationalen Klima-
verhandlungen frühestens 2015, ver-
mutlich eher später, erfolgen kann. 
Um eine frühere Ausschüttung und 
damit Planungssicherheit für laufen-
de JI-Projekte zu erreichen, soll inter-
national ein Verfahren hierfür erarbei-
tet werden.

CERs aus Projekten mit Registrie-
rung ab dem 1. Januar 2013 dürfen 
genutzt werden, wenn diese in den 
am wenigsten entwickelten Ländern 
stattfinden. Ansonsten sind Gutschrif-
ten aus Projekten mit Registrierung ab 
2013 nicht mehr einsetzbar.

Zu beachten sind Beschränkun-
gen für bestimmte Typen von CERs 
und ERUs. So ist für Emissionen ab 
2013 die Nutzung von Gutschriften 
aus HFC-23- oder von N2O-Projek-
ten bei der Adipinsäureherstellung 
ausgeschlossen. Die EU-Kommission 
ist außerdem ermächtigt, bei Zustim-
mung der EU-Mitgliedstaaten weitere 
Gutschriften von der Nutzung auszu-

schließen. Konkrete Absichten der EU 
sind dazu gegenwärtig nicht bekannt.  

Behandlung unzulässiger CERs 
und ERUs im Unionsregister

Sollten sich während einer Über-
gangszeit Gutschriften auf Konten im 
EU-Bereich des Unionsregisters befin-
den, wird automatisch geprüft und 
angezeigt, ob sie verwendbar sind. 
Nicht verwendbare CERs und ERUs  
müssen durch die Kontobevollmäch-
tigten innerhalb einer - noch unbe-
kannten - Frist auf ein Kyoto-Konto 
überwiesen werden. Das Unionsre-
gister prüft auch bei einem einge-
henden Transfer, ob von einem Konto 
eines Kyoto-Registers außerhalb des 
EU-Bereichs im Unionsregister für die 
Abgabe unzulässige Gutschriften auf 
Konten des EU-Bereichs transferiert 
werden sollen. Ist dies der Fall, lehnt 
das Unionsregister die eingehende 
Transaktion ab. Diese Vorgehenswei-
se muss im Register allerdings noch 
technisch umgesetzt werden.

Nähere Informationen zur
Herkunft der Gutschriften

Markteilnehmer können überprüfen, 
aus welchen Projekten Gutschriften 
stammen und ob sie einsetzbar sind. 
Für CERs finden sich nähere Angaben 
auf der CDM-Seite des UN-Klimase-
kretariats unter http://cdm.unfccc.int/
Projects/projsearch.html. Für detail-
lierte Informationen gibt man im Feld 
„Reference Number“ die Ziffern der 
Projektnummer ohne die beiden Buch-
staben ein. Nähere Angaben für ERU 
finden sich unter http://ji.unfccc.int/
JI_Projects/ProjectInfo.html. Im Feld 
„Search by ITL project ID“ kann man 
die Projektnummer angeben, um Infor-
mationen zu erhalten. Dort gibt es aber 
keine Auskunft zum Ausschüttungs-
zeitpunkt der ERUs. Die Europäische 
Kommission wird hierzu Leitlinien ent-
werfen.

Die hier wiedergegebene Meinung 
muss nicht zwingend mit der Meinung 
des Umweltbundesamtes oder der 
Deutschen Emissionshandelsstelle 
(DEHSt) im Umweltbundesamt über-
einstimmen.

Gutschriften, die nicht mehr 
genutzt werden dürfen

  aus Nuklear- sowie Projekten 
der Land- und Forstwirtschaft 
(LULUCF)

  aus der Zerstörung von HFC23 
oder N2O-Emissionen bei der 
Adipinsäureherstellung

  aus ab 2013 registrierten CDM-
Projekten, die nicht in den am 
wenigsten entwickelten Län-
dern stattfinden

  im Geltungsbereich des EU-
Emissionshandels, wenn sie 
nicht vor dem 1. Januar 2013 
ausgeschüttet wurden

  bei ab 2013 emissionshandels-
pflichtigen Tätigkeiten des EU-
Emissionshandels, wenn sie 
nicht vor dem 30. April 2013 
ausgeschüttet wurden

  für nach 2012 ausgestellte ERU 
aus Ländern ohne Verpflich-
tungsziel in der zweiten Kyoto-
Verpflichtungsperiode, wenn 
die Minderungen nicht vom 
JISC oder nicht als bis zum 
31.12.2012 eingetreten verifi-
ziert wurden.


